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Bedingungen, zu denen der Rückfall des Grundstücks Oststadtkrankenhaus 
erfolgt: 
 
 
1. Objekt 
 

mit der Katasterbezeichnung 
 

Gemarkung Flur Flurstück Größe 
Klein-Buchholz 7 4/23 2910 m² 
  4/27 558  m² 
  5/407 4127 m² 
  5/547 1499 m² 
  5/783 168  m² 
  5/793 656  m² 
  5/795 40  m² 
  5/796 2  m² 
  5/798 40  m² 
  5/834 51097 m² 
 

2. Bisheriger Eigentümer 
 
 Klinikum Region Hannover GmbH 
 Constantinstraße 40 
 30177 Hannover 
 
3. Kaufpreis 
 

Das Eigentum am o.g. Objekt fällt in Anwendung des § 3 Zf. 4 des Gebiets-
änderungsvertrags vom 27.12.2002 i.V.m. § 27 NKomVG entschädigungslos 
an die LHH zurück. 

 
 
4. Rechtsübergang 
  

Der Eigentumsrückfall an die Landeshauptstadt Hannover soll zum 
15.09.2015 erfolgen. 
 

 
6. Belastungen 
 

a) schuldrechtliche:  -  
 
b) dingliche: Erbbaurecht zu Gunsten der Gesellschaft für Bauen 

und Wohnen Hannover mbH an den Flurstücken 
4/23 und 5/407 

 
 Erbbaurecht und damit verbundenes Vorkaufsrecht 

zu Gunsten des Landes Niedersachsen am Flur-
stück 5/547 

 
 
 
 



 Erbbaurecht zu Gunsten des KfH , Kuratorium für 
Dialyse und Nierentransplantation e.V., Neu-
Isenburg an den Flurstücken 5/793 und 5/798  

 
 Leitungsrecht zu Gunsten der Stadtwerke Hannover 

AG 
 
 Wegerecht zu Gunsten der Stadtwerke Hannover 

AG 
 
7. Kosten 
 

Die Vertragsparteien gehen davon aus, dass der Eigentumsrückfall gemäß 
Gebietsänderungsvertrag keine Grunderwerbsteuer auslöst und der grund-
buchliche Vollzug kostenfrei erfolgt (§ 27 NKomVG). Sollten hierzu wider 
Erwarten Kosten anfallen, werden diese ebenso wie die Notarkosten von 
dem KRH und der Stadt je zur Hälfte getragen. 
 

8. Sonstiges 
 

Gewährleistungsausschluss hinsichtlich der rechtlichen und tatsächlichen 
Beschaffenheit der Grundstücke, einschließlich aufstehender Gebäude; KRH 
und Region schließen jede Haftung für Rechts- oder Sachmängel aus. 
 
Vor Abschluss der Vereinbarung hat das KRH der Stadt vollständige Unter-
lagen zum Nachweis der ordnungsgemäßen Stilllegung der genehmigungs-
bedürftigen Anlagen des Krankenhausgebäudes zu übergeben. 
 
KRH beabsichtigt, noch vor Eigentumsübergang an die Stadt eine Vereinba-
rung über die Ablösung und Aufhebung des Erbbaurechts zu schließen.  Die 
Stadt wird in diesen Aufhebungsvertrag eintreten und die darin von dem 
KRH gegenüber dem KfH übernommenen Verpflichtungen erfüllen.  
 
Mit dieser Vereinbarung verzichtet die Stadt auf den Rückfall des Grund-
stücks Landesfrauenklinik und auf einen etwaigen entsprechenden Anspruch 
sowie auf eine Ausgleichszahlung. 

 
 


